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VERGLEICH IN DER SCHULDSACHE ZWISCHEN LUDWIG UND JOST AMRHYN ALS

GLAEUBIGER EINERSEITS UND JOHANN JAKOB UND HIERONYMUS
STÖCKER ALS SCHULDNER ANDERSEITS

AH 62/88

"Zuwüssen sye öffentlich menigklichen hiemit , Nach dem dann durch Zu endt un-

derschribnen herren unnd verzeichneten datumbs Zu Küssnachtt Entzwüschent . . .

Herren haubtmann Ludwigen unnd haubtmann Josten ccm Ryn gebrüederen von Lucern

[Söhne des Walter A m r h y n] , an einem , So danne dem . . . Geistlichen . . .

Herren Hanns Jacob [ Stöcker , Kaplan an der Heiligkreuzpfründe zu Zug ] , und

haubtmann Jeroyiimo Stockeren auch gebrüederen vori Zug , am anderen Theil , ein

freündtlicher vergleich unnd vertrag beschlossen . . . worden , wie volget : das

namblich die gedachten Herren Stockeren wegen etlicher alten Ansprachen hal¬

ber den wol besagten herren am Ryn für alles ins gemein , fundens und unfun-

dens . . . bezalen sollent . . . [660 ] münz guldin baares gelts , also und derge¬

stalt in dryen terminen Zeerlegen . Als aller erstlichen uf nechst künfftigen

Martini so mann A° 1640 Zellen württ . . . [220 ] guldin one Zins , übrige . ..

[440 ] guldin in Zweyen nechst darauf volgenden Jaren einanderen nach , iedes

iars auch . . . [220 ] guldin , iedesmals von iedem guldin Zween Lucemer Schil¬

ling Zu versprochnem Zins . Wann aber Sy gedachte H. Stöcker uf erstes termin

mere als obbestimbt , oder auch so gar die ganz Summa erlegen wurdent , so soll



soZZiches aZZes one Zins von inen gnommen werden , und soZZich .es Zu ihren si¬

cheren . . . handen Zeantworten . . . one einiche vürwort , yntrag und widerred,

auch genzlichen . . . one alZen ihren der herren am Ryn einichen Costen und

schaden , by warer Pflicht und ynsazung gnugsammer hafft und Pfänden so Sy die

herren Stocheren an guten hdblichen SchuZden und Gült verschreybungen hinder

H. haubtman Beat  II . Zurlauben alt Ammann [ und derzeitiger Stadt - und

Amtsrat voti ] Zug , unnd H. Statthalter [ daselbst ] Conrad Brandenber¬

gen  bis Zu obstehnder völliger uszalung lut Versprechens und getrofnen

Accords hinderlegt , das im faal an bezalung haubtguts und Zinses sumsal ge-

spüert wurde , So sollen und mögen als dan Sy meergedachte am Ryn , ihre Erben,

oder sonst iede mit recht inhabere diser Obligation sich von unnd ab berüerten

hinderlegten Pfänden und briefen umb haubtguot Zi ?inss Costen und schaden genz-

lich . . . befridiget unnd Zalt machen , alles nach der Statt unnd Ambt Zug

bruch unnd Recht ufrecht . . . und Ungefährlich . Beschechen . . . Jnn gegenwür-

tigkeit . . . [ der ] herren von der Statt Lucem . . . [ alt ] Landtvogt [ im Entle-

buch ] Jacob Hartman,  und Melchior Balthassar  beid des Klei¬

nes Rhats daselbsten unnd von Zug , die vor wolermelten Herren . . . Zurlauben

. . . und . . . Brandenberg.

Und dem Zu meerer Zügknus , So hat . . . Herr Mathias Z u m b a c h [Ammann

von Zug ] sin eigen Secret ynsigel . . . hierunder uftrucken unnd geben lassen

wie obstaht " .

Locum Sigilli Adam S i g n e r , Landschreiber Zug
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